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Werſeburger Kreis
e

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung. Unter Hinweis auf die Verord-

nung hieſiger Königlichen Regierung vom 2. d. M. (Amts-
blatt päg. 28) zur Verhütung der Tollkrankheit unterlaſſen
wir nicht, dem Publikum die Hauptbeſtimmungen dieſer Ver-
ordnung, als:

1) Kein Hund darf außerhalb der Wohnungsräume oder
des Gehöftes oder der Gärten ſeines Beſitzers ohne
Aufſicht »umherlaufen.

2) Sind die Wohnungsräume, Gehöfte oder Gärten durch
Mauern oder Umzäunungen vollſtändig verwahrt und
werden die dazu führenden Thüren oder Thore in der
Regel geſchloſſen gehalten ſo iſt geſtattet die Hunde
t dieſer Räumlichkeiten frei umherlaufen zu
laſſen.

3) Sind die Wohnungsräume, Gehöfte oder Gärten nicht
im dex bei 2 angegebenen- Weiſe verwahrt, oder ge-
ſchloſſen ſo müſſen die Hunde am Tage angelegt oder
mit, einem Knüppel welcher am Halſe befeſtigt wird
und ſo groß iſt daß er am ſchnellen Laufen hindert,
oder mit einem das Beißen vollſtändig verhindernden
Maulkorbe verſehen ſein. Jn der Zeit vom 1. Rovbr.
bis 314. März iſt es jedoch geſtattet, in den Stunden
von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens die Hunde in
den gedachten Wohnungsräumen, Gehöften oder Gär-
c ohne Knüppel und Maulkorb frei umherlaufen zu
laſſen.

4) Jn der Zeit vom 1. April bis zum 31. October müſſen
dagegen auch zur Nachtzeit und trotz vorhandener Auf-
ſicht (1) alle Hunde, mit Ausnahme der Schäfer-
und Jagdhunde während ihres Gebrauchs entweder
eingeſperrt gehalten oder an die Kette gelegt, oder mit
einem den Beſtimmungen bei Nr. 3 entſprechenden
Knüppel oder Maulkorbe verſehen ſein.

5) Fleiſcherhunde müſſen beim Treiben des Viehes zu allen
Zeiten mit Maulkkörben verſehen ſein.

6) Wenn wegen eingetretener beſonderer Gefahr der Ver-
breitung der Hündswuth. an einem Orte die Ortspoli-
zeibehörde ſich veranlaßt ſieht die Beſchränkungen ad 4
oder einzelne derſelben auch für einen andern als den
daſelbſt gedachten Zeitraum vorübergehend anzüordnen,
ſo iſt die diesfällige Anordnung der Ortspolizeibehörde
in der durch die Amtsblatts Verordnung vom 18. Au-
guſt 1850 (Amtsblätt pro 1850 S. 232) vorgeſchrie-
benen Weiſe bekannt zu machen.

7) Die ohne Aufſicht umherlaufenden Hunde ſollen einge-
fangen werden. Dieſelben können wenn ſich die Eigen-
thümer nicht innerhalb 8 Tagen melden oder die Fütte
rungskoſten ſowie die Fanggebühren mit 15 Sgr. für
jeden n Hund nicht zahlen getödtet werden.

Sobald die Hundswuth aber ſchon eine thatſächliche
Verbreitung erlangt hat, ſind die ohne Aufſicht umher-

laufenden Hunde ohne Weiteres zu tödten.
8) Wer einen Hund hält, ſoll denſelben gehörig warten

und beobachten denſelben bei dem geringſten Anzeichen
der Tollwuth ſofort tödten inſofern derſelbe noch kei-

nen Menſchen gebiſſen hat, ihn mit gehöriger Vorſicht
a a verſcharxen und von dem Vorfalle der Ortspolizeibehörde

Anzeige machen. Wenn dagegen ein toller oder dern Ton verdecht er Hund bereits einen Menſchen ge

viſſen hat, ſo muß der Hund ſicher eingeſperrt und bis

n
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Sonnabend den 14. Februar.

er entweder ganz geſund iſt, oder ſtirbt, unter Aufſicht
einer Medicinalperſon und nach Anordnung der Orts-
polizeibehörde, der ebenfalls unverzügliche Anzeige zu
machen iſt, beobachtet werden.“

beſonders einzuſchärfen, da Zuwiderhandlungen gegen dieſel-
ben mit Geldbuße von 15 Sgr. bis 10 Thlr. oder verhält
nißmäßiger Gefängnißſtrafe geahndet werden. Die Beſtimmun-
gen des hieſigen Hundeſteuer Regulativs vom 1844
werden hierdurch nicht berührt.

Merſeburg, den 12. Februar 1863.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
I. Jn unſer Handelsgeſellſchaftsregiſter iſt heute unter

Nr. 20 eingetragen:
1) Firma der Geſellſchaft: Gebrüder Nulandt,
2) Sitz der Geſellſchaft: Merſeburg;
3) die Geſellſchafter ſind: die verwittwete Banquier Nu

landt, Friederike geborene Rummel und der Kauf-
mann Friedrich Louis Nulhandt zu Merſeburg. Je-
der von beiden Geſellſchaftern vertritt die Geſellſchaft
und haftet perſönlich ohne Zuziehung des andern.

II. Jn das Firmenregiſter- iſt bei Nr. 2 in Col. 6 heute
eingetragen die Wittwe Nulandt, Friederike geborne Rummel
in Merſeburg iſt mit ihrem Sohne dem Kaufmann Friedrich
Louis Nulandt, zu einer Handelsgeſellſchaft zuſammengetreten
und letztere nur unter der Firma Gebrüder Nulandt sub Nr.
20 in das Geſellſchaftsregiſter eingetragen.

Merſeburg den 3. Februar 1863.
Königliches Kreisgericht, J. Abtheilung.

le

Diebſtahl. Jn der Nacht vom 31. Januar d. J. ſind
aus einem Badehauſe zu Lauchſtädt: ein Frauenhemd, zwei
Mannshemden zwei Kinderhemden, ein kleiner Kinderbett-
überzüg, ein kleiner Kinderkopfkiſſen Ueberzug, zwei blauſtrei-
fige Taſchentücher, ein weißbaumwollenes Und ein lillakattu-
nenes dergl., ein wollenes Halstuch zwei gehäkelte kleine
Kinder Nachtmützen und eine Waſchleine entwendet worden.

Etwaige hierauf bezügliche Wahrnehmungen ſind unver-
züglich dem Magiſtrat zu Lauchſtädt oder mir anzuzeigen.

Merſeburg, den 10. Februar 1863.

Steckbriefs-Erledigung. Der am 30. v. M.
hinter den Korbmacherlehrling Eduard Meiſel aus Rocken-
dorf erlaſſene Steckbrief iſt erledigt.

Merſeburg den 10. Februar 1863.
Der Königliche Staatsanwalt Frhr. von Plotho.

c

in der Oberforſterei Schkeuditz.
ſoll Jn der Dölauer Haide, Jagen 58, am Biſchoffsberge
ollen
Dienſtag den 24. Februar e., von Vorm. 10 Uhr ab,

circa: 230 Kiefern mit 7500 Cbfß.,
24 Eichen mit 450 Cbfß.,
4 Birken mit 50 Cbfß..
8. Klaftern Eichen und Kiefern Scheite,

35 KiefernAbraumhaufen
an den Meiſtbietenden unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen verkauft werden.
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Bekanntmachung.
Nach einer Mittheilung der Kaiſerlich Ruſſiſchen Ober

Poſtbehörde können aus Gold oder Silber gefertigte Gegen
ſtände nur über die Zollämter in St. Petersburg, Riga und
Odeſſa nach Rußland eingeführt werden. Dem Kaiſerlichen
Zollamte in Wirballen (Kibarty) iſt jedoch geſtattet die auf
dem Eiſenbahnwege über Eydtkuhnen eingehenden Sendungen
von Gold und Silberwaaren, inſoweit dieſelben nicht nach
St. Petersburg Riga oder Odeſſa ſelbſt beſtimmt ſind, auf
den Wunſch des Abſenders an das Zollamt in St. Peters-
burg zu ſchicken, von wo die Sendungen demnächſt nach er
folgter ſteueramtlicher Reviſion und Verzollung an ihre Be
ſtimmung weiter befördert werden.

Nach dem Königreiche Polen können aus Gold oder Sil-
ber gefertigte Gegenſtände über alle Polniſchen Grenz-Zoll-
ämter 1. und 2. Klaſſe eingeführt werden. Von. den Grenz-
Zollämtern ſind die betreffenden Sendungen aber jedesmal
Behufs der endgiltigen Steuer Reviſion zunächſt an das Zoll
amt in Warſchau zu ſenden.

Die nach Rußland und dem Königreiche Polen einzu
führenden Goid und Silberſachen müſſen nach den Beſtim-
mungen des Kaiſerlich Ruſſiſchen Zolltarifs folgendenden Fein
gehalt haben

a) aus Gold gefertigte Gegenſtände, als: Armbänder, Bro-
chen Ohrringe, Ketten Doſen u. ſ. w. die 56., 72.,
82. oder 92. Probe; Goldbarren, gewalztes Gold oder
Blechgold dieſelben Proben und bis zur 96. einſchließ
lich; Löthgold darf nicht unter der 36. Probe halten;

b) ſilberne, ſowohl unvergoldete wie auch vergoldete Sachen
z. B. Armleuchter, Zuckerſchalen, Becher, Löffel, Meſſer
und Gabeln u. ſ. w. die 84., 88. und 91. Probe; Sil-
berbarren gewalztes Silber oder Blechſilber dieſelben
Proben und bis zur 96. einſchließlich;

e) Silberdraht, geglättetes und geſponnenes, unvergoldetes,
ſowie vergoldetes Silber, ingleichen Blättgold und Blatt
ſilber von der 94. bis 96. Probe einſchließlich;

d) das zum Plattiren gebrauchte und unter dem Namen
Plaqué im Handel bekannte Silber die 84., 88. und

Probe das Löthſilber nicht weniger als die 64.
robe;

e) Barren aus Gold, Silber, aus goldhaltigem Silber oder
ſilberhaltigem Golde, zum Austauſch gegen Münze be-
ſtimmt, ſind von jeder beliebigen Probe zuläſſig;
die aus feinem Silberdrahte gefertigten Sachen (Filigrane)
müſſen die 88., 91. oder 94. Probe halten.

Die obigen in Rußland für Gold und Silber üblichen
Feingehaltsbezeichnungen nach Proben entſprechen den folgen-
den in Preußen durch die Geſetze über das Münzweſen vom
4. und 5. Mai 1857 neu eingeführten, reſp. den noch von
früher gebräuchlichen Feingehaltsbezeichnungen:

für Silber für Gold
die 96.Probe -1000 Tauſendtheile Feingehalt 16 Lth. 24 Karat,

294 9,7 7 1525 2392. 2 c 958,34 7 7 15 25391, S 947,52 2 e 15*4 223 288. 916,67 2 S 1425 222 84 875 14 21a 82. m 854,47 132 2072. 9 750 12 1864,. 666,67 102 4636. 883,4 e 1436. 375 7 9Bei der Verſendung von Gold und Silberſachen ver
mittelſt der Poſt nach Rußland und dem Königreiche Polen
muß in den, den betreffenden Sendungen beizugebenden De-
clarationen neben einer ſpeciellen Bezeichnung der Gegenſtände
auch der Feingehalt des Goldes oder des Silbers, aus wel
chem ſie gefertigt ſind, genau angegeben werden.

Wird bei der in Rußland von den Kaiſerlichen Silber-
ſtempelkammern vorgenommenen Prüfung der durch den Kai-
ſerlich Ruſſiſchen Zolltarif feſtgeſetzte Feingehalt nicht gefunden,
ſo wird die betreffende Sendung Falls die Angaben in den
Declarationen richtig und vollſtändig ſind an den Abſender
zurückgeſchickt. Findet ſich dagegen der Jnhalt der Sendung
in den Declarätionen nicht richtig und vollſtändig angegeben,
ſo unterliegt dieſelbe der Confiscation. e

Es liegt im eigenen Intereſſe des Publikums, bei der
Verſendung von Gold und Silberſachen nach Rußland und
Polen ſich nach den obigen Beſtimmungen genau zu achten.

Berlin, den 26 Januar 183
nhne aäGeneral Poſtamt th lin e n
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GrundſtücksVerkauf.
Zwei Feldpläne von 5 Morgen

und 12 Morgen und ein Wieſenplan von 1 Morgen 133
QRuthen in Trebnitzer Flur ſind im Ganzen oder einzeln zu
verkaufen von

tz.

a

S 1 S

Laue.

Karl Schönleiter in Frankleben.
Zwei junge fette Läuferſchweine ſtehen billig

zu verkaufen bei A. Mauff in Dürrenber d
Holz-Auetion

Auf dem Rittergute Kleinlauchſtädt ſollen Montag den
16. d. M., früh 9 Uhr, 130 Stück Erlen, 60 Stück Pappeln
meiſtbietend verkauft werden.

Lauchſtädt, den 12. Februar 1863.

W. Naundorf.
Holz- Auction.

Freitag den 20. d. M., Vorm. 10 Uhr, ſollen im Tra
garther Holze

50 Haufen melirtes Buſchholz,
150 Haufen Abraum,
40 Klaftern Scheit- und Stockholz

öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft werden.
Anfang im Gemeinde Holze.

Bekanntmachung.
Die Ausführung der Einrichtung eines Kuhſtalles in der

einen Banſe der Scheune auf dem Königlichen Förſter Eta-
bliſſement zu Burgliebenau ſoll im Wege der Licitation an
den Mindeſtfordernden der qualificirten Werkmeiſter verdun-
gen werden. Hierzu habe ich einen Termin auf
Freitag den 27. Februar d. J., Vorm. um 10 Uhr,

in meinem Geſchäftszimmer hierſelbſt
anberaumt. Bedingungen und Koſten Anſchlag werden im
Termine vorgelegt und können bis dahin hier eingeſehen
werden.

Merſeburg, den 11. Februar 1863. J
Der Königliche Bau Jnſpector Hanke.

1000 Thaler ſofort zahlbar,
1200 Thaler zum 16. April,
800 Thaler zum 2. Mai ſind auf ländliche Grund-

ſtücke auszuleihen. Zu erfragen beim Schneidermſtr. Köſter
in Zſchöchergen.

Eine Stube iſt zu vermiethen und zu Oſtern zu beziehen
kleine Rittergaſſe 181.

Oelgrube Nr. 330 iſt ein Familienlogis mit Zubehör
zu vermiethen.

Unterzeichneter empfing von Albert Singer in
W eissenfels Conmmissionslager von Blu-
men und Gemüse-Saamenm. Der Verkauf ge
ſchieht laut gedruckten Preis -Courants, welcher ſtets zur ge
fälligen Einſicht bereit liegt, ſowie Aufträge auf nicht am
Lager Habendes angenommen prompt und billigſt beſorgt
werden durch

Ferdinand Scharre.Merſeburg.

Parfümerien c TCoilettenſeifen
in reichſter Auswahl empfiehlt

t C. Francke am Markt.Von dem ſeiner Heilkräftigkeit und ſeines
Wohlgeſchmacks wegen allgemein beliebt ge
wordenen ächt Ruſ ſiſchen Magenelixir

lallteaus der Fabrik von Küas S Co. in Berlin
habe ich eine Sendung erhalten und v r
ſolchen in Driginalflaſchen und Flacons
aufs Angeeeet e.
h un r chwarz, Wwe.

Oeffentliche Verſammlung des Gewerbevereins
Sonnabend Abends 7 Uhr im Schießhauſe.Tagesordnung. Vortrag über Alkohol, geiſtige Getränke.
u rege Gewerbliches. Ausmeſſung der Körper.
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Walde C Se e,Central- Commissions- Guschäft für Geschäfis-, flaus- und Familien Bedarkf,
in BPerlin, Hausvoigteiplatz Rr. 13.

Einem hohen Adel und hochgeſchätzten Publikum für die freundliche Aufnahme unſeres neu begründeten Unterneh
mens während der erſt kurzen Zeit ſeines Beſtehens unſern anerkennenden und verbindlichſten Dank ſagend, bitten wir um
eine geneigte Fortſetzung des uns entgegen getragenen Vertrauens. Diejenigen geehrten Herrſchaften, die uns bis jetzt noch
nicht ihre Aufträge übertrugen, erſuchen wir ſo höflichſt als ergebenſt, uns nunmehr auch damit zu beehren und jedes et
waige Vorurtheil oder Mißtrauen zu beſiegen. Durch aufmerfſame Bedienung haben wir uns ſeit den wenigen Monaten
der Eröffnung des Geſchäfts bereits ein ſchätzbare Kundſchaft erworben und faſt aus jedem Orte anerkennende und volle
Zufriedenheit ausdrückende Schreiben aufzuweiſen, die wir veröffentlichen könnten wenn wir nicht den Grundſatz befolgten,
uns jeder dem Verſtandigen widerlichen Reckame zu enthalten.

Sollten wir wirklich in vereinzelten Fällen nicht volle Befriedigung gewährt haben, ſo kann dies nur in der nicht
anz genügenden Aufgabe bezüglich Preiſe und Qualitäten Seitens der Beſteller ſeinen Grund finden.

Daß das Bedürfniß eines ſolchen Inſtiturs vorhanden iſt, bedarf keiner Erörterung wehr; es iſt dies von den
meiſten Geſchäftsleuten und Familien anerkannt bei der Billigkeit unſerer Commiſſionsgebühren und der Sorgfalt, Pünkt-
lichkeit und Reellität, die wir allen Auftrogen unausgeſetzt widmen, ſchmeicheln wir uns mit der Hoffnung den Kreis ün
ſerer Kunden immer weiter ausgebreitet zu ſehen nur eine zahlreiche Kundſchaft vermag uns für die Beſchwerlichkeit unſers

Geſchäfts zu entſchadigen. WWir emp ehlen daher unter Bezugnahme auf unſere ausführlichen Proſpecte (die in der Expedition dieſes Blattes
jederzeit gratis in Empfang genommen werden können) unſere Dienſte dem verehrlichen Publikum zu Beſorgungen und Ein
käufen von Artikeln aller Branchen für den Geſchäfts-, Haus und Familien Bedarf unter Zuſicherung ſtreng reeller und
prompter Bedienung und unter Berechnung der billigſten Commiſſions- Gebühren laut Tarif.

Die Herren Kaufleute, Handel und Gewerbetreibende dürften oft Veranlaſſung haben unſere Vermittelung
zu benützen um diejenigen Fabrikate, für die Berlin eine beſondere Force hat, aus den erſten ihnen vielleicht noch
nicht bekannten Bezugsquellen reſp. von den Arbeitern direct durch uns zu beziehen.

Ebenſo ſind wir auch gern bereit, den Verkauf paſſender Artikel für hier zu übernehmen.
Wir erlauben uns noch das verehrte Publikum in ſeinem eigenen Intereſſe ganz ergebenſt darauf aufmerkſam zu

machen, daß die etwas hohen Koſten für Poſtvorſchuß leicht zu vermeiden ſind, wenn der annähernde Betrag der Beſtellung
baar beigefügt wird vorausgeſetzt daß wir dieſes Vertrauens für würdig befunden werden, wie es in neuerer Zeit Seitens
vieler unſerer geehrten Kunden bereits geſchieht.

Preis
à 1 Flaſche 1 Thlr.
à J Flaſche Thlr

mehreren

L
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den ſchlimmen Schwindſuchtshuſten und das Blutſpeien.

ausgenommen, iſt nicht nöthig.

Zu haben bei

Weißer Bruſt-Syrup,
von

Phyſikatenauch von der Königl. Regierung zu Freslau und vom betreffenden Königlichen Miniſterium zum

Lungen noch nie ohne das befriedigendſte Reſultat in Anwendung gebracht.
P erſten Gebrauch auffallend wohlthätig, zumal bei Krampf- und Keuchhuſten, befördert den Auswurf des zähen

à 1 Flaſche 1 Thlr.
à J Flaſche z Thlr.

approbirt,
Verkauf und zur öffentlichen Ankündigung geſtattet,

gegen
jeden veralteten Huſten, Bruſtſchmerzen, Grippe, langjähricge Heiſerkeit, Halsbeſchwerden, Verſchleimung der

Dieſer Syrup wirkt gleich nach dem

ſtockenden Schleimes, mildert ſofort den Reiz im Kehlkopf und beſeitigt in kurzer Zeit jeden noch ſo heftigen, ſelbſt

Gebrauchs-Anweiſung.
Man nimmt mindeſtens drei Mal täglich, das erſte Mal nüchtern, das letzte Mal vor dem Schlafengehen,

von dieſem Syrup zwei Theelöffel voll, und nach Gebrauch von zwei bis vier halben Flaſchen wird vollkommene Heilung er 9
P zielt worden ſein. Eine beſondere Diät, möglichſtes Vermeiden von Saurem und Fettem und zu ſcharfen Getränken

Fabrik von G. A. W. Mayer in Breslau.
Guſtav Lots.

Geſchäfts Perlegung.
Montag den 16. d. M. verlege mein Colomial-, Cigarren

Taback und Spirituoſen Geſchäft von der Burgſtraße Nr. 221
nach dem Tetzner' ſchen Hauſe, Altenburg Nr. 651.

Herrmann Otto.
Friſchen Seedorſch, Kieler Speck Bücklinge erhielt

und empfiehlt
Guſtav Elbe, Unterbreiteſtr. 500.

Zum Pfannenkuchenbacken
offerire prima Amerikan. Schweineſchmalz

à Pfd. 7 Sgr.
Bei Entnahme von 5 Pfd. verhaltnißmäßig billiger.

Heinr. Schultze jun.
Cigarren Offerte.

Von Nr. 17b., 25 Stück à 6 Sgr., iſt noch immer ein
kleiner Reſt vorhanden; feine Farben, gegenwärtig von vor
züglichſter Qualität

25 Stück à 7 Sgr.
Merſeburg. Heinr. Schultze jun.,

Entenplan und Rittergaſſenecke.

Einladung
Tänzchen auf der Funkenburg, den Faſtnachts Dienſtag

bends 7 Uhr. n tod ha
G

Anfang 7 Uhr.

Bekanntmachung.
Nachdem ich, von Sangerhauſen kommend, mich als

Schuhmachermſtr. hier niedergelaſſen habe, empfehle ich mich
dem geehrten Publikum aller Stände. Jch liefere nicht nur
die feinſten Arbeiten für Herren und Damen ſondern unter-
ziehe mich auch jeder Reparatur, ſogar an Gummi-Schuhen,
und ſtelle für meine Arbeit einen in Merſeburg und Umgegend
noch nie dageweſenen Preis.

Jch bitte um geneigte Aufträge und verſpreche die reellſte
Bedienung.

Meine Wohnung iſt beim Herrn Oeconomen Elſte im
Vorwerk.

Merſeburg, den 12. Februar 1863.
Der Schuhmachermeiſter Robert Zahn.

Sonntag den 15. Februar, Abends 77 Uhr,

II. Geſangs Concert
im Saale zum Herzog Chriſtian, gegeben von den Schweſtern
Thereſe und Eleonore Furcht, Sängerinnen von der
Kgl. Singakademie zu München

Programme im Saale. Entree 3 Sgr.
Schießhaus.

Sonntag den 15. Februar Concert und Tänzchen.
Schütz, Stabstrompeter.



Ausgezeichnet ſchöne Holländiſche Vollheringe empfing

und empfiehlt C. Teichmann,Unteraltenburg Nr. 755.
Zum

m

Pfannenkuchenſchmaus und Tanz

m VFIeusochaur,
Sonntag den 15. Februar ladet ergebenſt ein

Feldſchlößchen.
Sonntag den 15. und Dienſtag den 17. Februar ladet

zu friſchen Pfannenkuchen freundlichſt ein
F. Bleier,

Auf dem Rittergute Gärnitz bei Markranſtädt finden
zum 1. April e. mehrexe gut empfohlene Dreſcherfamilien
contractliche Stellung und freie Wohnung.

n Ein mit guten Atteſten verſehenes Hausmädchen
wird zum 1. April geſucht. Näheres in der Exped. d. Bl.
Ein mit guten Zeugniſſen verſehenes Dienſtmädchen,
welches in den Hausarbeiten erfahren iſt, auch Etwas vom
Kochen verſteht, wird zum 1. April d. J. geſucht Dom 128.

Ein im Weißnähen geübtes Mädchen ſucht Beſchäfti-
gung darin Hauptſächlich ſind derſelben Aufträge im Aus-
beſſern der Wäſche ſehr wünſchenswerth.

Zu erfragen gr. Sixtigaſſe 640 eine Treppe.

E.nmilie Haring.
Für die vielen Beweiſe der Liebe und Theilnahme bei

dem Tode und Begräbniſſe unſers guten Vaters, Bruders
und Schwiegervaters des Gradirers Karl Müller, ſowie
für den erhebenden Geſang und die am Grabe geſprochenen
troſtreichen Worte des Herrn Paſtors Backs ſprechen hiermit
ihren tiefgefühlten Dank aus

die trauernden Hinterlaſſenen.

NRr, 887.

Am 7. d. M. iſt mir ein kleines Fuchshündchen zuge-
laufen und kann daſſelbe gegen Erſtattung der Futterkoſten
und Jnſertionsgebühren abgeholt werden Vorſtadt Neumarkt

Factor Müller.
Verſammlung des Guſtav-Adolph- Vereins
und ſeiner Freunde Mittwoch den 18. Februar, Abends
ſechs Uhr, im Saale der erſten Bürgerſchule.

Dritter Vortrag des Confſtoriokratt s Frobenius über
Heinrich IV. und die Evangeliſchen in

Frankreich.
Der Vorſtand.

Am Sonntage Eſtomihi (15. Februar) predigen
Vormittags: Nachmittags:Domkirche Hr. Conſ. R. Frobenius. Herr Diac. Opitz.

Stadtkirche Herr Paſtor Heineken. Herr Diac. Buſch.
Reumarktskirche Herr Paſtor Dreiſing,
Altenburger Kirche Herr Paſtor Gruner.
Stadtkirche: Früh 8 Uhr Beichte und Abendmahl. Herr Diac.

Buſch Anmeldung
Einſammlung der abgekündigten Collecte früh und Nachmittags.

Rirchennachrichten von Lützen Januar.
Geboren: dem Schornſteinfegergeſell Schindler ein Sohn dem

Bürger und Kürſchnermſtr. Bolz en eine Tuchter dem Handarb. Voigt
ein Sohn dem Nagelſchmiedegeſell Peſt ein Sohn der B. M. Köppe ein
außerehel. Sohn der M. R Barth eine außerehel. Tochter Getrauet:
der Handelsmann Schwarze mit Jgfr Th. A. Pautze; der Handarb. Eberdt mit
W. Meblgarten Geſtorben: der Jnvalide Bothe, 69 J. 3 M. 29
T. alt, an der Waſſerſücht der Hoſpilalit Löbe, 22 J. 11 M. 9 T. alt
der Königl. Steuer Einnehmer v. Münchow 44 J. 2 M. 28 T. alt, an
Verzehrung die verw. Frau J. S. Buſchendorf, 68 J. 105 M. alt, an
Altersſchwäche.

Rirchennachrichten von Schaafſtädk: Januar.
Geboren: dem Einwohner Silber eine Tochter dem Oeconomen

Wenzel eine Tochter dem Stellmachermſtr. Pohland eine Tochter dem
Einwohner Heſſe ein Sohn dem Oeconomen Betzold eine Tochter dem
Maurer Brechtel eine Tochter; dem Oeconomen Otto eine Tochter eine
unehel. Tochter. Getrauet: der Schuhmachermſtr. F. Bruns wit
A. Schlegel bier. Geſtorben: die Wittwe Koch, 66 J. 8 M. alt,
am Nervenſchlage; der Bürger und Maurermſtr. Pfeiffer,
alt, an Kehlkopfsſchwindſucht.Keuſchberg, den 9. Februar 1863.
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Selten ſind wohl die Zuhörer eines Concerts fremder
Künſtler ſo befriedigt worden als das das geſtrige Concert
der Geſchwiſter Furcht beſuchende Publikum; wie es denn
vorzüglich die Piecen Frau Directorin und der verhängniß-
volle Hecht 2e. waren die jene angenehme Stimmung der
Befriedigung hervorriefen die wir von den vielen Concerten,
denen wir beiwohnten leider nicht immer, geſtern jedoch in
erhöhtem Maaße mit nach Hauſe brachten.

Daß dieſes Gefühl der Beiriedigung nicht. das Ergebniß
individueller Stimmung war ſondern die vorzüglichen Pro-
duetionen der Concertgeberinnen überall die gleiche Wirkung
hervorgebracht hatten ſprach ſich ſo allgemein aus, daß wir
vielleicht auch vhne die hiermit ausgeſprochene Bitte um Wie
derholung den Geruß einer nochmaligen Aufführung haben,
den das Publikum gewiß mit einem noch zahlreicheren Beſuche

anerkennen wird. D.
Das Amtéeblatt von dieſem Jahre enthält nachſtehende

Perſonalveränderungen in unſerem Kreiſe

1) Zu der Küſterſtelle an der Kirche St. Maximi in Mer-
ſeburg iſt der bisherige Lehrer an der zweiten Bürger
ſchule daſelbſt Hermann Bohne, berufen und beſtätigt
worden.

2) Der Kaſſen Aſſiſtent Dießner iſt zum Buchhalter und
der Kaſſen -Gehülfe Bornkamm zum etatsmäßigen
Kaſſen Aſſiſtenten bei der Regierungs HauptKaſſe zu
Merſeburg ernannt worden.

3) Verſetzt der Steueraufſeher Wagner von Merſeburg
als berittener Steueraufſeher nach Sachſenburg Grenz-
aufſeher Lutzke in Wahrenberg als Steueraufſeher nach

Merſeburg. i
4) Beſtätigt und angeſtellt iſt der Steuer-Einnehmer Baa ſſch

in Lauchſtädt als Poſtexpediteur daſelbſt.
5) Der Poſtſecretair Heyne in Merſeburg iſt bei Gelegen-

heit ſeines 50 jährigen Dienſtjubiläums zum Poſt
commiſſarius ernannt worden.

6) Geſtoxben iſt der Packbote Hoyer in Merſeburg.
7) Befördert ſind Steueramts A

rittener Steueraufſe r t h. in Merſeburg zu
Hauptamts- Aſſiſtenten in Magdeburg.
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8) Verſetzt iſt der Steueraufſeher Menzel von Weißenfels
als berittener Steueraufſeher nach Merſeburg.

Eine intereſſante Diebesgeſchichte ereignete ſich jüngſt un
weit Bochum. Auf einem ziemlich iſolirt liegenden Pachthofe
wird der Bauer tief in der Nacht durch ein Geräuſch in der
Nähe ſeiner Wohnung geweckt; er erhebt ſich und findet meh-
rere Leute die ſich bemühen, einen ſchwer beladenen ein
ſpännigen Karren in Bewegung zu ſetzen, und die bei ſeinem
Anblick ſich ſofort mit der Bitte an ihn wandten, ihnen doch
ein Pferd Vorſpann zu geben, da ſie in der Dunkelheit vom
Wege abgekommen und mit ihrem müden Gaule nicht weiter
könnten. Der gutmüthige Bauer läßt ſich ſogleich bereitwillig
finden ſpannt ſein Pferd vor und bringt den feſtſitzenden
Karren bis auf die ungefähr eine Viertelſtunde entfernte Land-
ſtraße, worauf er mit dem Danke der Befreiten und mit einem
kleinen Trinkgelde wieder heimkehrte. Wie groß aber war
ſein Erſtaunen, als er ame folgenden Morgen ſeinen ganzen
Kartoffelvorrath aus dem Keller verſchwunden fand. Der gute
Mann hatte ſeine eigenen Kartoffeln in der Nacht. weggefahren.

Eine nächtliche Patrouille griff einen Händelſucher auf
und führte ihn zur Wache. Dört angekommen forderte der
Gefangene die Soldaten auf mit ihm zu ſpielen. Was konnte
in den langweiligen Nachtſtunden Willkommeneres geboten
werden Bald ſaßen Wache und Delinquent friedlich zuſam-
men, und da der letztere ein famoſer Spieler war, ſo ver-
tieften ſie ſich dergeſtalt, daß die Soldaten Ort und Zeit ver
gaßen und ſich lachend und fluchend erhitzten. Plötzlich be
merkte einer der Gegner des Gefangenen, daß dieſer falſch
ſpielte. Der Angeſchuldigte widerſprach jener aber bewies
es ihm und unter Schelten und Schreien kam es immer
weiter, bis einer der Soldaten rief „Er iſt ein Schuft, werft
ihn hinaus!“ Kaum war dies gerufen, als die ganze Wache
den Betrüger wüthend packte und zur Thüre hinaus warf.
Bald darauf beruhigten ſich die erhitzten Gemüther und ſahen
ſich ob ihrer Uebereilung ſehr verblüfft einander an.

r Charade.Die erſte möchte Jeder ſein,
Die zweite ſchweift durch Flur und Hain.
Das t ein Kind erſonuen,
Ein Weber hat' es fein umſponnen.

Redaction, Druck und Verlag von Carl Jurk. FTT n
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